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Mitteilung des Senats
vom 21 . Januar 1918 .

Änderung der Fortbildungsschnlgesetze.
Der Senat stimmt dem Beschlusse der Bürgerschaft vom 29 . März 1916,

Ms . 1 . (Verhdlgn . S . 277 ) zu und hat wegen der Bekanntmachung des Gesetzes
das Weitere veranlaßt.

Mitteilung des Senats
vom 22 . Januar 1918 .

Abänderung der Verfassung der Städte Mgefack und Sremerhaven.
Eine diesen Gegenstand betreffende umfangreiche Vorlage befindet sich im

Druck und wird der Bürgerschaft voraussichtlich im Februar zugehen .
Da die Geltungsdauer des Gesetzes wegen Abänderung des Gesetzes vom

18 . September 1879 , betreffend die Verfassung der Stadtgemeinden Vegesack und
Bremerhaven , vom 27 . Februar 1910 s Gesetzbl . S . 51 ) , durch Gesetz vom 27 . Februar
1916 (Gesetzbl . S . 91 ) , bis zum 27 . Februar 1918 verlängert ist , die neue
Verfassung aber bis dahin nicht verabschiedet sein wird , muß eine nochmalige Ver¬
längerung eintreten .

Hiernach ersucht der Senat die Bürgerschaft , dem anliegenden Gesetzentwürfe
ihre Zustimmung zu erteilen.

Gesetz, betreffend Verlängerung der Geltnngsdaner des Gesetzes wegen Abänderung
des Gesetzes vom 18 . September 1879 , betreffend die Verfassung der Stadt¬
gemeinden Vegesack und Bremerhaven, vom 27 . Februar 1919 (Gesetzbl. S . 51) .

Vom

Der Senat verordnet im Einverständnis mit der Bürgerschaft :
Die Geltung des in der Überschrift genannten Gesetzes wird bis

zum 27 . Februar 1919 verlängert .
Beschlossen Bremen , in der Versammlung des Senats am . und bekannt

gemacht am .
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